
STADT NAUMBURG (Saale)

Vorlagen-Nr.: 57/23
Teilnahme:

intern:
Annett Einicke
Petra Romberg

Vorlagentyp: Entscheidung extern:

Einreicher: Oberbürgermeister

Prüfung:
   Barrierefreiheit

TOP:
   Gleichstellung
   Finanzen

Eingang am: 02.05.2023

Version 1    öffentlich    nicht öffentlich

Beratungsfolge:
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Betreff:
Honorare für Gästeführer und Gästeführerinnen | Erhöhung zum 01.07.2023 

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Honorare für Gästeführer und
Gästeführerinnen zum 01.07.2023 

Finanzielle Auswirkung:

nein ja, in folg. Höhe: 2.600,00 Euro

Deckungsvorschlag: Haushaltsplan  : 57.51.00.00 45919902

über-/außerplanmäßig

Buchungsstelle: 57.51.00.00 52719919
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Begründung:
Für die Stadt Naumburg (Saale) sind 36 Damen und Herren als Gästeführer bzw.
Gästeführerinnen tätig, davon 26 ganzjährig und 10 lediglich im Rahmen von
Sonderführungen. Sie üben eine wichtige Funktion als Botschafter bzw. Botschafterinnen
unserer Stadt aus und gehen ihrer Aufgabe sehr engagiert nach. Die Honorare wurden im
Jahr 2018 zuletzt angepasst.

Offenkundig wurde der Wunsch nach einer Honorarerhöhung als Inflationsausgleich während
der Gästeführerversammlung im Jahr 2022. Im November 2022 stellten Frau Elstner und Herr
Dr. Schmidt im Auftrag aller Gästeführenden den Antrag auf Erhöhung der Honorare um 4,00
EUR für alle Führungen und um 2,00 EUR bei Stornierung oder Nichterscheinen der Gäste
(Ausfallhonorar).

In der Region Saale-Unstrut wurden bei verschiedenen Einrichtungen die Honorare für
Gästeführende abgefragt und verglichen. Mit der Erhöhung liegt die Stadt Naumburg (Saale)
bei den derzeit üblichen Sätzen.

Das SG Stadtmarketing schlägt eine Anpassung zum 01.07.2023 vor.

Vorschlag für die Erhöhung folgender Punkte in der Honorartabelle:

Leistungen Honorar
seit 2018

Honorar
ab 01.07.2023

1 Stunde Gästeführung 26,00 EUR 30,00 EUR

1,5 Stunden Gästeführung 31,00 EUR 35,00 EUR

2 Stunden Gästeführung 36,00 EUR 40,00 EUR

Entschädigung bei Stornierung
und Nichterscheinen 8,00 EUR 10,00 EUR

Mit der Erhöhung der Honorare für Gästeführer und Gästeführerinnen ist es erforderlich, auch
die Entgelte für Stadtführungen anzugleichen, um Ertragsverluste abzuwenden. Da diese
Preise nicht inmitten eines Geschäftsjahres geändert werden können und Reiseveranstalter
einen angemessenen Vorlauf sowie Planungssicherheit benötigen, sollten die Entgelte für
Gästeführungen ab 01.01.2024 angepasst werden (Vorlage Entgeltordnung Gästeführungen
und Vermittlung touristischer Leistungen).
  

Armin Müller
Oberbürgermeister

Anlagen:

Honorartabelle ab 01.07.2023
Rahmenvertrag für Gästeführer und Gästeführerinnen  


